
Änderungsantrag Nr.
TE091 

Beantragt von
Esteban 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (4) 

Beantragte Änderungen

Der § 3 (4) der Bundessatzung soll Ersatzlos gestrichen werden. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

Bei einem Wohnsitzwechsel in das Gebiet einer anderen Gliederung 
geht die Mitgliedschaft über. Der Pirat hat den Wohnsitzwechsel 
unverzüglich der dem neuen Wohnsitz entsprechenden niedrigsten 
Gliederung anzuzeigen. 

Man sollte auch bei einem Wechsel des Wohnsitzes weiterhin in seinem 
alten Gebietsverband bleiben können. Wenn man seinen Wohnsitz 
wechselt, aber in seinem alten Gebietsverband bleiben möchte, müsste 
man nach der jetzigen Regelung erst in den neuen Verband , dann einen 
Antrag auf erneuten Wechsel des Verbandes in den alten Verband 
stellen und wieder in den alten Verband eintreten. Das ist in meinen 
Augen unnötig kompliziert. Zudem sollten unsere Mitglieder nicht 
unnötig über die Satzung bevormundet werden. Ich traue jedem Mitglied 
zu, selbst entscheiden zu können in welchem Verband er Mitglied seien 
möchte. Die Freiheit der Mitglieder sollte hier nicht unnötig 
eingeschränkt werden. 
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